
Das ist der tiefere Sinn, weshalb die Grundprinzipien 
des sozialistischen Urheberrechts nicht nur in Zivil
rechtsverhältnissen (wie z. B. im Werkschaffen auf Ho
norarbasis), sondern auch in Arbeitsrechtsverhältnissen 
(beim Werkschaffen in Erfüllung von Ärbeitsrechts- 
pflichten) Anwendung finden müssen. Diese Prinzipien 
gelten für die Verbreitung schöpferischer Werke und 
Leistungen unabhängig davon, ob die Werkverbreitung 
zivilrechtlich (z. B. beim Verlagsvertrag), arbeitsrecht
lich (z. B. auf Grund einer Arbeitsordnung oder rah
menkollektivvertraglicher Bestimmungen) /4/, wirt
schaftsrechtlich (z. B. bei Verträgen über Auftragspro
duktionen staatlicher Organe im Kurzfilmschaffen für 
den VEB Studio für Kurzfilme) /5/ oder verwaltungs
rechtlich (z. B. nach Maßgabe hochsehulrechtlicher Fest
legungen über die Verwendung von Hochschulschriften, 
wissenschaftlichen Arbeiten von Studenten, Diploman
den und Doktoranden zu hochschulinternen Zwecken 
der Lehre und Forschung) /6/ organisiert ist.
Die Rechtspflicht aller Leiter von Staats- und Wirt
schaftsorganen, von kulturellen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen, von Verlagen und Betrieben sowie ande
ren Organisationen, in ihrer täglichen Arbeit dafür zu 
sorgen, daß die Rechte der Urheber in ihrem Verant
wortungsbereich verwirklicht werden, besteht unabhän
gig davon, ob ein Werk beruflich oder außerberuflich im 
Rahmen der künstlerischen und wissenschaftlichen Be
tätigung der Bürger geschaffen worden ist. Es hat sich 
im Laufe der zehnjährigen Anwendung des URG als 
gültiger Erfahrungssatz erwiesen, daß — wo auch immer 
geistig-kulturelles Schöpfertum zur Befriedigung der 
kulturellen Bedürfnisse in Anspruch genommen und 
stimuliert wird und seine Ergebnisse in der Gesell
schaft genutzt werden — das Urheberrecht nur dann 
voll verwirklicht werden kann, wenn es Bestandteil der 
Leitungstätigkeit ist.

Dier Einheit von subjektivem Urheberrecht 
und gesellschaftlicher Werknutzung

Gerade im Hinblick auf die Leitungsfunktion des so
zialistischen Urheberrechts hat sich die dem URG zu
grunde liegende theoretische Position in der Praxis be
währt, derzufolge das subjektive Urheberrecht in der 
sozialistischen Gesellschaft nicht als eine isolierte Ge
gebenheit der Rechtssetzung betrachtet werden darf, 
sondern von vornherein in engem Zusammenhang mit 
sozialistischen Grundsätzen der Nutzung der Werke der 
Urheber in der Gesellschaft auszuprägen ist. Dieser Ge
danke der Einheit von subjektivem Urheberrecht und 
Recht der gesellschaftlichen Werknutzung hatte auf die 
Konzeption des URG entscheidenden Einfluß./T/

Zum Urhebervertragsrecht

Mit dem URG wurde auch eine stabile Grundlage für 
das gesamte Urhebervertragsrecht gefunden. Das URG 
hat den Urhebervertrag — als einen Vertrag, mit dem
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urheberrechtliche Befugnisse auf eine werknutzende 
kulturelle Einrichtung übertragen werden (§ 37 
Abs. 1) — in seinen allgemeinen Umrissen und in glei
cher Weise seine Haupttypen (Verlagsvertrag, Bühnen
vertriebsvertrag, Vertrag über die Verfilmung eines 
Werkes oder die Vorführung eines Filmwerks, Vertrag 
zur Sendung eines Werkes durch Rundfunk oder Fern
sehfunk, Vertrag über die Verwendung von Werken 
der bildenden oder angewandten Kunst und der Foto
grafie) ausgestaltet.
Die Einheit von Stabilität der Grundsatzregelung und 
Elastizität ihrer Anwendung kommt besonders im Sy
stem des Urhebervertragsrechts zum Ausdruck. Das 
Gesetz enthält bewußt keine vollständige Regelung aller 
Rechte und Pflichten der Vertragspartner, sondern 
überläßt die notwendige Detailregelung de% nach § 41 
URG vorgesehenen Vertragsmustern, die vom Ministe
rium für Kultur in Zusammenarbeit mit den gesell
schaftlichen Organisationen der Urheber und den Ge
werkschaften zu entwickeln und zu veröffentlichen 
sind. Von dieser Möglichkeit ist nach Erlaß des URG 
in großem Umfang Gebrauch gemacht worden. Die ver
öffentlichten Vertragsmuster/8/, die im Bedarfsfall der 
gesellschaftlichen und reproduktionstechnischen Ent
wicklung rasch angepaßt werden können, enthalten zu
gleich für den Autor die Mindestrechte, auf deren Ein
räumung er Anspruch hat. In diesem Sinne besitzt jeder 
Autor im Anwendungsbereich dieser Vertragsmuster 
das — notfalls auch auf dem Gerichtsweg durchsetz
bare — Recht auf einen Vertragsabschluß nach den Fest
legungen des einschlägigen Vertragsmusters.
Der große Nutzen und die Zweckmäßigkeit dieses Sy
stems für die Praxis des Urhebervertragsrechts folgen 
aber auch daraus, daß die Regelung des Vertragsmu
sters gemäß § 41 Abs. 2 URG als Vertragsinhalt gilt, 
wenn ein abgeschlossener Vertrag — insbesondere bei 
nur mündlich oder unvollständig schriftlich abgeschlos
senen Verträgen — keine näheren Vereinbarungen über 
einen notwendigen Vertragspunkt enthält. Allerdings 
verpflichtet diese Norm indirekt die für die Entwick
lung und Veröffentlichung von Vertragsmustem ver
antwortlichen staatlichen Organe zu einem einiger
maßen vollständigen Ausbau der Reihe der Vertrags
muster auf den Hauptanwendungsgebieten des Urhe
bervertragsrechts, denn es ist nicht einzusehen, daß eine 
so wichtige Funktion wie die der ergänzenden Ausle
gung lückenhafter Verträge, wie dies § 41 Abs. 2 URG 
gestattet und fordert, auf einem bestimmten Gebiet des 
Urhebervertragsrechts auf längere Sicht nur deshalb 
nicht wirksam werden kann, weil es an der Verabschie
dung des einschlägigen Vertragsmusters fehlt.

Zum Urheberrecht im Arbeitsrechtsverhältnis
Eine ganz andere, aber gleichfalls auf die Verbindung 
einer stabilen Grundsatzregelung mit der notwendigen 
Elastizität ihrer Anwendung im Bereich der gesell
schaftlichen Werknutzung gerichtete Methode wendet 
das URö beim Werkschaffen im Arbeitsrechtsverhält
nis an. § 20 URG, mit dem diese Methode praktiziert 
wird, hat den Charakter einer A u f g a b e n n o r m  für 
die Gestaltung der Arbeitsrechtsbeziehungen zwischen 
dem angestellten Urheber und seinem Betrieb bzw. sei
ner kulturellen oder wissenschaftlichen Einrichtung./9/ 
Er stellt — in konsequenter Weiterführung der bereits
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